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Beschlussentwurf

Der Sanierungsausschuss beschließt die Aufgabenstellung für Planungsleistungen zum Ausbau 
der Neustädter Straße

Gesetzliche Grundlagen:
Städtebaulicher Rahmenplan, Verkehrsentwicklungsplan 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Neustädter Straße als Verbindung des Neustädter Platzes mit der innerstädtischen 
Fußgängerzone, der Schalaunischen Straße ist die letzte Verbindung zur Fußgängerzone, die 
innerhalb des Sanierungsgebietes noch nicht erneuert wurde.
Der bauliche Zustand der Straße erfordert eine grundhafte Erneuerung.

Im Rahmen des Programmjahres 2009 für das Förderprogramm Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren Maßnahme Stadtzentrum wurde die Neugestaltung der Neustädter Straße beantragt. 
Es zeichnet sich ab, dass die Maßnahme bewilligt wird und somit im Jahr 2010 bereits erneuert 
werden könnte. In Vorbereitung der Bauleistung soll auf der Grundlage der beiliegenden 
Aufgabenstellung nach erfolgter Bewilligung eine Planung beauftragt werden, die Anfang des nächsten 
Jahres zur Beschlussfassung im Sanierungsausschuss eingebracht werden wird. 

Anlagen: 
Anl. 1 - Aufgabenstellung 
Anl. 2 - Lageplan 



Anlage 1 

Aufgabenstellung für die Planungsleistung zum Ausbau der Neustädter Straße 

- Die Neustädter Straße verbindet den  Neustädter Platz mit der Schalaunischen Straße, 
  der Hauptgeschäftsstraße der Stadt Köthen. 

- Die Neustädter Straße befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
  Werbesatzungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet der Stadt Köthen. 
  Die Aufgabenstellung der Planung wird abgeleitet aus den Maßgaben des Verkehrs-
  entwicklungsplanes und des Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Innenstadt-Köthen. 

- Mit einer Länge von lediglich ca. 80 m und Breite des Verkehrsraumes zwischen 
  8 - 10 m spielt sie innerhalb des Erschließungssystems eine untergeordnete Rolle,    
  insbesondere, da sie als Sackgasse stumpf an der innerstädtischen Fußgängerzone endet. 
  Erschließungsfunktion besteht für die anliegenden Grundstücke. Die Neustädter Straße stellt 
  jedoch eine wichtige Fußgängerverbindung von der Schalaunischen Straße über den 
  Neustädter Platz zur nördlichen Innenstadt, dem Schlosspark und den angrenzenden Wohn-
  gebieten dar. 

- Die Planung der Verkehrsflächen soll auf der Grundlage der RAST 06 erfolgen. Im Rahmen 
  der generellen Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ist durch die Dimensionierung der Straße 
  zur Verkehrsdämpfung (Tempo 30-Zone, verkehrsberuhigter Bereich) beizutragen. Der 
  Begegnungsverkehr Pkw/Lkw-Müllfahrzeug  muss berücksichtigt werden. Aufgrund der 
  Dimensionierung des Straßenraumes besteht jedoch am südlichen Abschluss der Straße 
  keine Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge. 

- Die Verkehrsflächen sollen Gehwege, die durch Borde von der Fahrbahn zu trennen sind, 
  enthalten. Die Anbindung der Gehwege an die Fußgängerzone und zu den vorhandenen 
  Einrichtungen ist barrierefrei zu gestalten. 

- Als  Material für die Straßenoberfläche wird ein Granit rot und für die Gehwege Mosaikpflaster 
  Granit grau vorgesehen. Die Ausbildung erfolgt in gebundener Bauweise. Die Fahrbahn wird 
  beidseitig durch eine Bordanlage begrenzt. Besonderes Augenmerk muss der Anbindung an 
  die Schalaunische Straße gewidmet werden, hier sind der Übergang der geplanten    
  Bordanlagen und der entsprechende  Materialwechsel im Straßenbelag zu detaillieren. 

- Die Stellplätze sollen mit Parkschein bewirtschaftet werden (Standort ist zu prüfen). 

- Bestandteil der Planung ist die Projektierung der Straßenbeleuchtungsanlage, wobei nachzu-
  weisen ist, ob eine beidseitige Errichtung von Lichtpunkten erforderlich ist. 
  Es soll der in der Innenstadt bisher vorhandene Leuchtentyp der Fa. Robers zum Einsatz  
  kommen. 
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